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ZE ICH ENERKLÄ R UNG 

Art der baulichen Nutmoa (§ 9 Abs. I Nr. I BauGB, §§ I - 11 BauNVO) 

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) 

BeschrMp!gma der Zahl der Wohmmacn (§ 9 Abs. 1 Nr.6 BauGB) 

WA1 
2WO 

Beschrlnkung auf2 Wohnungen (2 WO) 
pro Wohngeblude im Baugebiet WA 1 

Maß der baulicl!cm Null.!m& (§ 9 Abs. I Nr. I BauGB, §§ 16- 21 a BauNVO) 

0 ,2 Grundfliehenzahl (GRZ) (§ 19 BauNVO) 

Gcschossflllchenzahl (GFZ) (§ 20 BauNVO) 

Hohe baulicher Aolaacn (§§ 16 u. 18 BauNVO) 

TH 

FH 

Traufhöhe als ROChstmaß (TH u. TH 1) 

Firsthohe als Höchstmaß 

Bauweise(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

0 

• 
Ny!Zl.JDIISSChab!ope 

Offene Bauweise (§ 22 Abs. I u. 2 BauNVO) 

abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO) 

Baugebiet Höbe baulicher Anlagen 
Anzahl der Wohneinheiten 
pro Geblude 

Bauweise Dachform 
Dachneiguns 



Überbaubare und nicht ilberbaubare Grundst()cksfläcben, Baugrenzen 

... -
(§ 9 Abs. I Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

nicht Oberbaubare Grundstücksfläche 
überbaubare Grundstücksfläche 
Baugrenze (§ 23 Abs. I u. 3 BauNVO) 

Stellung batdieher Anlagen (§ 9 Abs. I Nr. 2 BauGB) 

• Firstrichtung des Hauptbaukörpers 

+ mehrere zulässige Firstrichtungen des Hauptbaukörpers 

verkehrsflächen (§ 9 Abs. I Nr. II BauGB) 

w -. 

Straßenfläche 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
- Mischverkehrsfläche -

Grünanlagen als Bestandteil von Verkehrsanlagen 
(§ 127 Abs.2 Nr.3 BauGB) 

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt zur Verkeh!Sfläche 

Private Grünflächen 

Mjt Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. I Nr. 21 BauGB) 

Geh- und Fahrrecht zugunsten der Angrenzer 

Flächen filr besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwe!tejpwirkungen 

.. _-- J 
X X XX X X X 

(§ 9 Abs. I Nr. 24 BauGB) 

Festgesetzte Außenwandflächen, bei denen Vorkehrungen zum Lärm
schutz vorzusehen sind 

Pflap741ebote upd Pflanzbindungen (§ 9 Abs. I Nr. 25 BauGB) 

. .. ..... ·. 
• pfb • 
• • • • • • •• 

Pflanzbindung filr Bäume und Sträucher 

Grenze des räumlichen Geltuog5berejcbes des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB) 



Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

AharenmnaunterschjcdljdiCr Nummaen (§ 9 Abs I Nr I BauGB, § 16 Abs S BauNVO) 

V V V V 
~ ~ ~ 

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen des Maßes der baulichen 
Nutzung, der Zahl der z:ulassigen Wohnungen sowie der Bauweise 

Abgrenzung unterschiedlicher gestalterischer Festsetzungen (z B. 
Firstrichtung I Stellung der baulichen Anlagen) 

Sonstiae Eestsetzunaen (Önliche Bauvorschriften) 

SD 
DN -.._,,2_ 

Wß1 
4535 

MUll 

Satteldach 
Dachneigung 
Höhenschichtlinien 

bestehende Gebäude 

bestehende Höhen 
geplante Höhen 



TEXTTEIL 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden in Ergänzung der Eintragungen im Lageplan fol
gende Festsetzungen getroffen: 

I. Planungsrechtliebe Festsetzungen(§ 9 BauGB und BauNVO) 

1. Art der baulieben Nuaung (§ 9 Abs. I Nr. I BauGß, §§ I - 15 BauNVO) 

Allgemeine Wohngebiete fY'I A u. WA J) (§ 4 BauNVO) 
In den festgesetzten allgemeinen Wohngebieten sind d ie Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. I - 3 
BauNVO zugelassen. 
Die als Ausnahmen aufgefiihrten Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. I - 5 BauNVO sind nicht 
Bestandteil des Bebauungsplans und somit nicht zulässig (§ I Abs. 6 Nr. I BauNVO) 

Hinweis: Beschränkung der Zahl der höchstzulässigen Wohnungen in Wohngebäuden 
in den Baugebietsteilen WA I siehe Nr. 1.6 des Textteils. 

2. Maß der baulieben Nutzung (§ 9 Abs. I Nr. I BauGB, §§ 16 -21 a BauNVO) 

2.1 Gruodßicben.zabl (§ 19 BauNVO) 
(siehe Eintrag in der Nutzungsschablone) 

2.2 Gescbossßicbenzabl (§ 20 BauNVO) 
(siehe Eintrag in der Nutzungsschablone) 

2.3 Höbe baulieber Anlagen (HbA) (§§ 16 und§ 18 BauNVO) 

Traufhöhen (TH) 
Es gelten folgende Traufhöhenbegrenzungen (gemessen vom festgelegten Gelände an der 
Bergseite bzw. Talseite bis zum Schnittpunkt Außenwand I Dachhaut): 
TB 1 = bergseilig max. 3,50 m 

talseilig max. 6,50 m 
TB l = bergseilig max. 5,50 m 

talseitig max. 6,50 m 

Firsthöben (PH) 
Die Höhenangabe fiir d ie Firsthöbe ist als Höchstmaß über dem festgelegten Gelände an der 
Bergseite festgesetzt. Es gelten folgende Festlegungen: 
FH 1 = max. 8,00 m · 
FH 2 = max. 12,00 m 

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 
Entsprechend dem Planeinschrieb in der Nutzungsscbablone. 

o Offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO) 
Zulässig sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser 
und Hausgruppen. 

a Abweichende Bauweise(§ 22 Abs. 4 BauNVO) 
Abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise; zulässig sind jedoch nur Ein
zel- und Doppelhäuser mit einer Längenbegrenzung von max.25,00 m. 



Bei Bebauung mit DoppelhAusem ist innerhalb der festgesetzten Oberbaubaren Grundstücks-
Oieben ein höben- und lagemäßiger Versatz der einzelnen Baukörper als Grenzbau zulässig. 
Wird nicht auf die Grenze gebaut, sind die Abstände der LBO einzuhalten. 

4. Überbaubare Gruodstüc.kaßlche (§ 9 Abs. I Nr. 2 BauGB und 23 BauNVO) 
Entsprechend Festleguns im Laseplan. 

Bauareny;o 
Die Gebäude sind mit Ausnahme von Garagen innerhalb der Abgrenzungen der Baugrenzen 
zu ersteUen. Ausnahmsweise kann ein Vortreten von Gebäudeteilen über die festgelegte Bau
grenze bis max. 1,5 m zugelassen werden. Gebäudeteile unterhalb der festgelegten Gelinde
oberfläche dürfen die Baugrenzen überschreiten. 

5. SteUuag der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. I Nr. 2 BauGB) 
Maßgebend fiir die Stellung der baulichen Anlagen (Gebäudehauptrichtung und Haupt
firstricbtung) sind die entsprechenden Planeintragungen. 
Ausnahmsweise kann eine abweichende Firstrichtung fiir Gebäudeteile zugelassen werden, 
wenn dies städtebaulich begründet ist. 

6. Beschriukllo& der Zahl der Wobouaceo (§ 9 Abs. I Nr. 6 BauGB) 

2WO In den Baugebietsteilen .WA I ist lfie Zahl der höchstzulässigen Wohnungen 
aus stldtebaulichen Gründen auf2 Wohnungen pro Wohngebäude 
(Einzelhaus, Doppelhaushillfte oder Reihenhaus) beschränkt. 

7. Verkebn ßlcbea, sowie Verkebnßlcbeo beso•derer Zweckbestimmuog (§ 9 Abs. I Nr. 
11 BauGB) 
(siehe Festlegung im Lageplan) 

Die festgelegten Mischverkehrsflächen dienen dem Anlieger
und Fußgingerverkehr und können zur optischen Gliederung 
mit unterschiedlichen Belägen und BepOanzungen gestaltet 
werden. 

Die ausgewiesenen Verkehrsgrünflächen sind Bestandteil der Verkehrsanlagen. 

8. Private Grüoßäcben (§ 9 Abs. I N r. 15 BauGB) ~ 
Die ausgewiesenen privaten Grünflächen dienen der Erhaltung des Landschafts- und Ortsbil
des und bilden den Übergang von der Wohnbebauung und den privaten Hausgärten zur freien 
Landschaft. 

9. Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flicben (§ 9 Abs. I Nr. 21 BauGB) 

grl, rrt 

grl, frl 

Die ausgewiesenen privaten Flächen dienen den Angrenzem als Zugang und 
Zufahrt zu den Grundstücken Flurstück-Nr. 1497/1 (Im Wengert 16), 1497 
(Im Wengert 18) und 1495/l. 

Die ausgewiesenen privaten Flächen dienen den Angrenzem als Zugang und 
ZufahrL zu den Grunds«lckcn FlustOck-Nr. 1507115 (Im Wengert 30), 
1507/16 (Im Wengert 30/1), 1507/17 (Im Wengert 30/2), 1507/ 18 (Im Wen
gert 3013), 1516/5 (Im Wengert 30/4), 1516/6 (Im Wengert 30/S), 1516/, 
1507/ 13 und 1507112. 



10. Flicben für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlitben 
Umwelteinwirkuogeo (Lännschutz) (§ 9 Abs. I Nr. 24 BauGB) 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Teilflächen des Bebauungsplangebietes ent
lang der Stuttgarter Straße dargesteUt und gekennzeichnet, in denen die schalltechnischen 
Orientierungswerte filr die städtebauliche Planung (Beiblatt I zu DIN 18005 Teil I - Schall
schutz im Städtebau) durch äußere Einwirkungen von Verkehrslärm überschritten werden. 
Nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) sind besondere Vorkehrungen zum passiven 
Schutz gegen Außenlärm erforderlich. 
An den gekennzeichneten Bereichen müssen die Außenbauteile der Gebäude entsprechend 
den Urmpegelbereichen nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) ausgebildet werden. Die 
gekennzeichneten Außenbauteile der Gebäude entsprechen einem Urmpegelbereich von n 
bis N (54 - 65 dB(A) maßgeblicher Außenlärmpegel). Es wird empfohlen, die Aufenthalts
räume zu den lännabgewandten Gebäudeseiten zu orientieren. 
Auf das Gutachten des Ingenieurbüros fi:lr Schallimmissionsschutz (lSIS) vom Mai 2000 wird 
verwiesen. 

II . Flicben für PRanzgebote und PRanzbindungen (§ 9 Abs. I Nr. 25 BauGB) 

Pflanzaebote 
Auf den Grundstücken, bei denen erstmalig durch Ausweisung e.iner überbaubaren Fläche 
eine Bebauung zulässig ist, ist bei wegfallenden Sträuchern und Bäumen ein Ausgleich durch 
eine Ersatzpflanzung zu schaffen. Pro 100 m• tatsächlich überbauter Fläche ist I einheimi-
scher Laubbaum zu pflanzen. · 

Pflanzhjpd••natn 
ptb Die bestehende Pflanzung (Bäume und Sträucher) ist dauerhaft zu erhalten. Die 

Vegetationsstrukturen sind extensiv zu pflegen. Abgängige und wegfallende Bäume 
und Sträucher sind m ersetzen. 

12. Flicben für Aufschüttungen, Abgrabungea und Stützmaue.m , soweit sie zur Bentel
Jung des Stra8eok6rpen erforderlich sind (§ 9 Abs. I Nr. 26 BauGB) 

Böschungen und Stützmauern, die zum Ausgleich der Höhenunterschiede zwischen den Bau
grundstücken und den öffentlichen V erkehrstlächen erforderlich sind, können auf den Bau
grundstücken angelegt werden und sind dort zu dulden. Ist i.n der Planzeichnung nichts ande
res festgesetzt, so gilt ein die öffentlichen V erkehrstlächen begleitender 2, 0 m breiter Grund
stücksstreifen als Fläche fUr die Aufschüttungen und Abgrabungen zum Ausgleich topogra
phischer Unebenheiten. 
Stützfundamente, die zum Setzen von Rabattensteinen und Randsteinen zur Abgrenzung zwi
schen öffentlichen Verkehrsflächen und privaten Grundstücksflächen erforderlich werden, 
sind auf den privaten Grundstücksflächen bis zu einer Breite und Tiefe von je 0,50 m zu dul
den. 



ß . Bauordnungsrecbtlicbe Festsetzungen 
(§ 9 Abs. 4 BauGB, § 73 LBO) 

1. Dachgestaltung (§ 74 Abs. I Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachform, Dachneigung 
Es sind nur Satteldächer und versetzte Satteldächer mit der in der Nutzungsschablone einge
tragenen Dachneigung zulässig. 
Ausnahmsweise sind andere Dachformen auf Erkern, Vorbauten und untergeordneten Zwi
schenbauten zugelassen. 

Garaaen 
Garagen und überdeckte Stellplätze sind in Dachform und Dachneigung entweder dem jewei
ligen Hauptgebäude anzupassen oder mit einem begrünten Flachdach zu erstellen. 

1.2 Dac.haufbauten und -einschnitte 
Dachaufbauten und -einschnitte sind nur bis zu einer Länge von max. 40 % der Länge des 
Hauptdaches zulässig. • 
Aufjeder Dachflächenseite sind entweder nur Dacheinschnitte oder nur Dachaufbauten 
zulässig. 

2. Unzulissigkeit von Außenantennen (§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO) 
Aufjedem Gebäude ist nur eine Außenantenne zulässig. 

3. Freileitungen (§ 74 Abs. I Nr. 5 LBO) 
Niederspannungsfreileitungen sind im gesamten Plangebiet nicht zugelassen. 

4 . Gestaltung der unbebauten Fliehen (§ 74 Abs. I Nr. 3 LBO) 
Stellplätze und ihre Zufahrten sind mit w~durchlässiger Oberfläche (Rasengittersteinen 
oder Pflasterrasen etc.} herzustellen. 

5. Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Venickem von Niedenchlagswasser oder 
zum Verwenden von Brauchwuser, um die Abwuseranlagen zu eotJasten, Übel'
schwemmuogsgefabren zu vermeiden und den Wasserbaushalt zu schonen. (§ 74 Abs. 
3 Nr. 2 LBO) 
Das anfallende Niederschlagswasser von versiegelten Flächen (Dächer, Hofräume, Zufahrten) 
aufprivaten Grundstücken ist über eine oder mehrere Versickerungsmulden mit bewachsentr 
Bodenzone von mind. 30 cm Stärke in das Grundwasser zu versickem 
Bei ungünstigen Untergrundverhältnissen kann das Niederschlagswasser auch über Mulden 
-Rigolen -Elemente gepuffert, teilweise versickert und gedrosselt über einen Schacht mit 
Notüberlauf dem Regenwasserkanal oder wenn kein Regenwasserkanal vorbanden ist dem 
Mischwasserkanal zugefuhrt werden. Der Rigole ist eine bewachsene Bodenschicht mit mind. 
30 cm Stärke vorzuschalten. 
Die Größe und Lage der Versickerungsmulden und Mulden-Rigolen-Systeme ist entspre
chend den anerkannten Regeln der Technik ingenieurmäßig zu bemessen. 
Die Anlage von Zisternen zum Auffangen von Regenwasser und die Verwendung als 
Brauchwasser ist zulässig. Zisternen sind den Versickerungsmulden oder dem Mul
den-Rigolen-System vorzuschalten. 
Aufgrund eventueller Einstauungen durch die Versickeruns sind die Untergeschosse der neu 
zu errichtenden Gebäude wasserdicht auszufilhren. 



Kupfer-, Zink- oder bleigedeckte Dachfliehen sind durch Beschichtung oder in ähnlicher 
Weise gegen Verwitterung ru behandeln. Untergeordnete Dachflächen wie Gauben, 
Eingangsüberdachungen und Erker bleiben hierbei außer Betracht. 

Ausnahmen· 
1. Bei bebauten Grundstücken ist filr die bestehenden Gebäude die direkte Ableitung 

des Niederschlagswassers in den Regenwasserkanal zugelassen. 

2. Bei bebauten Grundstücken ist filr die bestebenden Gebäude, die das Niederschlags
wasser Ober vorhandene Pumpwerken in die Mischkanalisation einleiten, weiterhin 
der Anschluss an den Mischwasserkanal zugelassen. 

3. FOr neu 2ll bebauende Grundstücke und Neubauten kann die direkte Ableitung des 
Niederschlagswassers in den Regenwasserkanal zugelassen werden, wenn der Bau 
von Regenwasserbewirtschaftungsanlagen aufgrund der Bodenverhältnisse oder 
topografischen Gegebenheiten wirtschaftlich nicht zuroutbar oder technisch nicht 
siMvoll ist. 

6. Bodenausbub, B6benlace der Bauerudstücke (§ 74 Abs. 3 LBO) 
Zur V errneidung OberschUssigen Bodenaushubs darf die Höhenlage der Baugrundstücke zur 
Verwendung des Aushubsmaterials bis zu einer Höhe von max. 1,0 m gegenober dem natürli
chen Gelinde aufgeschüttet werden. 
GegenOber den öffentlichen Verkehrsflächen sind flache Böschungen 802lllegen. 
Die Aufschüttungen sind gegenüber den Nachbargrundstücken anrugleichen. 
Die Gelindeoberfläche der BaugrundstOcke darf gegenOber dem natürlichen Gelinde um 
max. 0,5 m abgegraben werden. 

ill. Hinweise 

I. Wuserwirtscbaft 
Sofern durch neue Baumaßnahmen Grundwasser erschlossen wird, ist dies dem Landratsamt 
Böblingen - Wasserwirtschaftsamt - anzuzeigen. Gegebenenfalls muss zusätzlich zum Bauge
nehmigungsverfahren ein Wasserrechtsverfahren durchgefiihrt werden. 

2. Bodenschutz I Altlasten 
Bodenbelastungen sind nicht bekannt. Sollte deMoch bei Erdarbeiten belasteter Boden ange
troffen werden, so sind unverzüglich das Landratsamt Böblingen - Umweltschutzamt - zu 
benachrichtigen und die Arbeiten im betroffenen Bereich eiD2llstellen. 

3. Denkmalschutz 
Beim Vollzug der Planung köMen bisher unbekannte Bodenfunde entdeckt werden. Diese 
sind unverzüglich dem Landesdenkmalamt oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund und die 
Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand 
zu halten, insofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Landesdenkmalamt mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist. ( § 20 Denkmalschutzgesetz) 

4 . Pflichten des Eigentümers ( § 126 Abs. I BauGB) 
Der Eigentümer bat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen filr Beleuchtungs
körperder Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper sowie Kennzeichen 
und Hinweisschilder fi1r Erschließungsanlagen auf seinem Grundstück zu dulden. 

5. Ordnungswidrigkeiten 
Verstöße gegen die örtlichen Bauvorschriften ( § 74 LBO) werden als Ordnungswidrigkeit 
nach § 75 Abs. 2 und 3 LBO behandelt. 
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